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Beschlusstitel:
Bebauungsplan Nr. 01/2016 - "Fleether Mühle" der Stadt Mirow
- Abwägungsbeschluss

Beschlussvorschlag: 
Die während der öffentlichen Auslegung und Behördenbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen wurden geprüft.
Die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen erfolgt gemäß Anlage.

Finanzierungsvorschlag:
Kostenstelle/Kostenträger
Sachkonto

Haushaltsjahr Soll Ist

Bemerkungen: 

Begründung:
Am 29.05.2018 hat die Stadtvertretung Mirow den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 01/2016 – „Fleether Mühle“
gebilligt und zur öffentlichen Auslegung und Behördenbeteiligung bestimmt.
Die öffentliche Auslegung erfolgte vom 09.07.2018 bis 10.08.2018. Die betroffenen Behörden wurden zur Abgabe 
einer Stellungnahme aufgefordert.
Die öffentlichen und privaten Belange sind untereinander und gegeneinander gerecht abzuwägen.
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3 Stadtvertretung Mirow 15.12.2020 Ö Entscheidung

Verfahrensvermerk: Mitwirkungsverbot aufgrund des § 24 KV MV
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BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND 
STELLEN, DIE ÖFFENTLICHE BELANGE WAHRNEHMEN
nach § 4 Abs. 2 BauGB, 
DER NACHBARGEMEINDEN 
nach § 2 Abs. 2 BauGB
UND DER ÖFFENTLICHKEIT
nach § 3 Abs. 2 BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG
zum 2. Planentwurf vom 16.05.2018 (2. Entwurf)

STAND: 09.07.2020

1

Anzahl
Anschreiben
beteiligte Träger öffentlicher Belange 23

Bemerkung

2
3

4

Nachbargemeinden
Summe

8
31

Rückantworten
4.1
4.2
4.3

Träger öffentlicher Belange
Nachbargemeinden

9
5

Öffentlichkeit/Bürger
Summe

4
18

1

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF



2

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF

01.



Die Flächennutzungsplanänderung ist rechtskräftig. Somit entfällt die 
Genehmigungspflicht des Bebauungsplanes.
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.

Die Planunterlagen werden überarbeitet. Der Bebauungsplan wird 
entsprechend bezeichnet, wenn er den jeweiligen Planungsstand 
erreicht hat. Mit der Erarbeitung der Genehmigungsfassung wird der 
Plan als "Satzung über den Bebauungsplan Nr. 01/2016 "Fleether 
Mühle" der Stadt Mirow "bezeichnet.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt. 

3

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF

01.1

01.1

01.2

01.2



Die Rechtsgrundlagen werden aktualisiert.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Die Planzeichenerklärung wird überarbeitet.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Das Gebäude in der Baufläche 4 unterliegt dem Denkmalschutz. 
Innerhalb der Bauflächen 2 und 7 wiesen die Bestandsgebäude ei-
nenso schlechten Bauzustand auf, daß sie abgebrochen werden 
mußten. Sie sollen angepaßt an die ursprüngliche Bauweise mit ei-
nem Mansarddach neu errichtet werden. Für das Mansardgeschoß 
wird eine Dachneigungvon 55 - 61 ° und für das darüber liegende
Dach eine Dachneigung von 22 - 30 ° festgesetzt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Das Befestigungsmaterial Schotterrasen wird aus der Textfestset-
zung II.1 herausgenommen.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.  

4

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF

01.3

01.4 

01.5

01.3

01.4

01.5

01.6

01.6



Die Begründung wird aktualisiert.

Die entsprechenden Anträge wurden zwischenzeitlich gestellt. Die 
Naturschutzgenehmigung liegt vor.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Das Befestigungsmaterial Schotterrasen wird aus der textlichen Fest-
setzung II.1 herausgenommen.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

5

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF

01.7

01.8

01.7

01.8

01.9

01.9



Der Hinweis betrifft dem Planverfahren nachgelagerte Maßnahmen 
und wird zur Kenntnis genommen.

Der Hinweis betrifft dem Planverfahren nachgelagerte Maßnahmen 
und wird zur Kenntnis genommen.

Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt wurde am Plan-
verfahren beteiligt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

6

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF

01.10

01.11

01.12

01.13

01.10

01.12

01.13

01.11



7

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF



Der Hinweis betrifft keine Belange des Planverfahren.

Die Waldgrenze lt. Anlage wurde in die Planzeichnung aufgenommen
und die Baufläche 6 aus der Planung herausgenommen.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

8

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF

02.

02.1

02.2

02.1

02.2



9

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF



Die Behörde äußert keine Hinweise oder Bedenken und stimmt dem 
Planvorhaben zu.

10

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF

03.

03.1

03.1



Die Zugänglichkeit der wasserwirtschaftlichen Anlage ist vertraglich 
zwischen dem StALU und den Eigentümern geregelt.
Eine Zugänglichkeit zum Wehr erfolgt über die an das Sonstige Son-
dergebiet Fremdenberbergung 2 angrenzende private Grünfläche.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Landesflächen werden nicht überbaut. Das Flurstück 5/2 befindet 
sich im Eigentum von Dr. Diana und Rainald Siebert.
Die Baufenster 5 und 6 liegen auf den Flurstücken 5/16 und 5/2.
Das Flurstück 6/1 der Flur 1 ist das Gewässergrundstück (Oberbek) 
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

11

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF

04.

04.1

04.1

04.2

04.2



In die Begründung wird ein Hinweis aufgenommen, daß auf dem Flur-
stück 5/16 unterirdische Verankerungen vorhanden und bei einer Be-
bauung zu beachten sind.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

Das Baufenster 5 liegt auf dem Flurstück 5/16 und berührt keine 
Grundstücke, die sich im Eigentum des StALU befinden. 
Die unterirdischen Verankerungen wurden ohne Zustimmung der 
Eigentümer Dr. Diana und Rainald Siebert auf dem Flurstück 5/16 
errichtet. 
Für eine Festsetzung gibt es keinen bodenrechtlichen Bezug. Es 
wurde weder die Lage der Verankerung, noch deren Höhenlage mit-
geteilt. Diese Angaben wären für die Formulierung einer Festsetzung 
erforderlich gewesen.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.  

12

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF

04.4

04.4
04.3

04.3



Die Aussage wird in der Begründung korrigiert.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

13

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF

05.

05.1

05.1



Der Träger öffentlicher Belange äußert keine Hinweise oder Beden-
ken und stimmt dem Planvorhaben zu.

14

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF

06.

06.1

06.1



Die Behörde äußert keine Hinweise oder Bedenken und stimmt dem 
Planvorhaben zu.

15

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF

07.

07.1

07.1



Das Versorgungsunternehmen äußert keine Hinweise oder Bedenken
und stimmt dem Planvorhaben zu.

16

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF

08.

08.1

08.1



Die Nachbargemeinde äußert keine Hinweise oder Bedenken und 
stimmt dem Planvorhaben zu.

17

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF

09.

09.1

09.1



Die Nachbargemeinde äußert keine Hinweise oder Bedenken und 
stimmt dem Planvorhaben zu.

18

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF

10.

10.1

10.1



Die Nachbargemeinde äußert keine Hinweise oder Bedenken und 
stimmt dem Planvorhaben zu.

19

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF

11.

11.1

11.1



Die Nachbargemeinde äußert keine Hinweise oder Bedenken und 
stimmt dem Planvorhaben zu.

20

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF

12.

12.1

12.1



Die Nachbargemeinde äußert keine Hinweise oder Bedenken und 
stimmt dem Planvorhaben zu.

21

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF

13.

13.1

13.1



22

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF

14.



Es ist die gängige Praxis, daß eine zu Beginn des Planungsprozes-
ses aktuelle Flurkarte als Plangrundlage verwendet wird. Der Plan-
zeichnung wäre zu entnehmen gewesen, daß der Katasterstand vom 
Februar 2017 dem Bebauungsplan zugrundeliegt. Dieser Kataster-
stand wird bis zum Abschluß des Planverfahrens mitgeführt. 
Zwischenzeitliche Gebäudeabrisse sind nicht zu beachten oder zu 
aktualisieren.
Zur Neubebauung werden Baugrenzen festgesetzt, innerhalb derer 
eine Bebauung stattfinden kann. Der Bestandsschutz spielt deshalb 
keine Rolle. Die zuständige Forst- und Naturschutzbehörde wurde 
am Planverfahren beteiligt.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Ziel eines Bebauungsplanes ist es gerade, die planungsrechtliche Zu-
lässigkeit baulicher Anlagen unter Berücksichtigung z. B. der Belange
von Natur und Landschaft zu regeln.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird berücksichtigt.

23

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF

14.1

14.2

14.1

14.2



Am Planverfahren wurde der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
mit seinem Sachgebiet Boden und Immissionschutz beteiligt. Seitens 
des Sachgebietes wurden keine Hinweise oder Bedenken zu stören-
den Emissionen aus dem Plangebiet geäußert.
Eine Überschreitung der gesetzlichen Grenzen für den Lärmschutz 
war nicht zu prognostizieren. 
Ein Nachweis von möglichen wiederholten Überschreitungen der zu
lässigen Grenzwerte für Lärm wurde nicht vorgelegt. Dies hätte 
Lärmmessungen durch ein staatlich zugelassenes Akustikbüro 
erfordert, um eine entsprechende Beurteilungsgrundlage zu erhalten.
Derartige Messungen hätten als Abwägungsmaterial in die Abwä-
gung eingestellt werden können, um daraus gegebenfalls Vermei-
dungs- und Minderungsmaßnahmen ableiten zu können.
Durch den vorhandenen Campingplatz und die bestehende Umsetz-
stelle für die Wasserwanderer besteht im OT Fleeth eine hohe Vorbe-
lastung der Tourismusfunktionen.
Gerade um diese Situation im Bereich der Fleether Mühle zu ordnen, 
machte sich die Aufstellung des Bebauungsplanes erforderlich. Um 
allen Belangen Rechnung zu tragen, wurden die fachlich zuständigen
Behörden beteiligt und deren Hinweise und Bedenken im Planverfah-
ren berücksichtigt. Die Gebietsfestsetzungen nach Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO) stellen keinen Konflikt mit der Nachbarschaft dar.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Veranstaltungen sind nicht Bestandteil der Planung. Sie können mit 
entsprechender Genehmigung unabhängig von einem Planverfahren 
durchgeführt werden. Von den festgesetzten Nutzungen sind keine 
störenden Emissionen zu erwarten.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 

24

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF

14.3
14.3

14.4

14.4



Die Aussage ist nicht planungsrelevant.
Eine Prüfung obliegt der Baugenehmigungsbehörde des Landkreises.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Die Aussage ist nicht planungsrelevant.
Eine Prüfung obliegt der Baugenehmigungsbehörde des Landkreises.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Die Aussage ist nicht planungsrelevant.
Eine Prüfung obliegt der Baugenehmigungsbehörde des Landkreises.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

25

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF

14.5

14.5

14.6

14.6

14.7

14.7



Die Aussage ist nicht planungsrelevant.
Eine Prüfung obliegt der Baugenehmigungsbehörde des Landkreises.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Die Aussage ist nicht planungsrelevant.
Eine Prüfung obliegt der Baugenehmigungsbehörde des Landkreises.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

26

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF

14.8

14.8

14.9

14.9



Um die touristischen Funktionen im Bereich der Fleether Mühle zu 
ordnen, einzugrenzen und verträglich zueinander zu gestalten, 
machte sich die Aufstellung des Bebauungsplanes erforderlich. Um 
allen Belangen Rechnung zu tragen, wurden die fachlich zuständigen
Behörden beteiligt und deren Hinweise und Bedenken im Planverfah-
ren berücksichtigt. Die Gebietsfestsetzungen nach Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO) stellen keinen Konflikt mit der Nachbarschaft dar.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Die Aussage ist nicht planungsrelevant.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Die Aussage ist nicht planungsrelevant.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

27

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF

15.

15.1

15.1

15.2

15.2

15.3

15.3



Um die touristischen Funktionen im Bereich der Fleether Mühle zu 
ordnen, einzugrenzen und verträglich zueinander zu gestalten, 
machte sich die Aufstellung des Bebauungsplanes erforderlich. Um 
allen Belangen Rechnung zu tragen, wurden die fachlich zuständigen
Behörden beteiligt und deren Hinweise und Bedenken im Planverfah-
ren berücksichtigt. Die Gebietsfestsetzungen nach Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO) stellen keinen Konflikt mit der Nachbarschaft dar.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Die Aussage ist nicht planungsrelevant.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Die Aussage ist nicht planungsrelevant.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

28

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF

16.

16.1

16.2

16.3

16.1

16.2

16.3



Um die touristischen Funktionen im Bereich der Fleether Mühle zu 
ordnen, einzugrenzen und verträglich zueinander zu gestalten, 
machte sich die Aufstellung des Bebauungsplanes erforderlich. Um 
allen Belangen Rechnung zu tragen, wurden die fachlich zuständigen
Behörden beteiligt und deren Hinweise und Bedenken im Planverfah-
ren berücksichtigt. Die Gebietsfestsetzungen nach Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO) stellen keinen Konflikt mit der Nachbarschaft dar.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Die Aussage ist nicht planungsrelevant.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

Die Aussage ist nicht planungsrelevant.
Abwägungsvorschlag: Der Hinweis wird nicht berücksichtigt.

29

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF

17.

17.1

17.1

17.2

17.2

17.3

17.3



Die Behörde äußert keine Hinweise oder Bedenken und stimmt dem 
Planvorhaben zu.

30

Behörde oder sonstiger Träger öffentlicher Belange, der im Rahmen der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB beteiligt wurde

Vorschlag für die Abwägung

BEBAUUNGSPLAN "FLEETHER MÜHLE" STADT MIROW, ORTSTEIL FLEET, AMT MECKLENBURGISCHE KLEINSEENPLATTE - 2. ENTWURF

18.

18.1

18.1
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